
           Verfahrensablauf bei Verdacht auf institutionelle Kindeswohlgefährdung in der Kita 

  

Stadt Salzgitter, Fachdienst Kinder, Jugend und Familie, Fachberatung im Kinderschutz, 01.2025   

Kontakt: FachberatungKinderschutz@stadt.salzgitter.de, Tel.: 05341 839 4501 

 

 

 

 

 

 

 

Partizipation der 

Elternschaft;  

vgl. Schutzkonzept 

„Sichere Orte für 

Kinder“ 

 

Ggf. Rückmeldung über das 

Beratungsergebnis an das 

Niedersächsische Landesjugendamt 

(§47 SGB VIII) 

 

Elterngespräch; 

Vereinbarung zur 

Sicherung des  

Kindeswohls 

Partizipation des 

Teams;  

vgl. Schutzkonzept 

„Sichere Orte für 

Kinder“ 

 

Gefährdungseinschätzung (§ 8a Abs.4 S.2/ § 8b);  

Fachberatung durch „Insoweit erfahrenen Fachkraft“  

Kollegiale Beratung mit Einrichtungsleitung                                   

Dokumentation der Bewertung und Handlungsoptionen  

Erste Information bei Fachkraft (§ 8a Abs. 4 S.1) 

Dokumentation von Hinweisen und Beobachtungen  

Träger der Einrichtung; 

Trägerinterne Verfahrensabläufe beachten 

Fachdienst Kinder Jugend und Familie; 

Kitafachberatung 

Partizipation der 

Kindergruppe;  

vgl. Schutzkonzept 

„Sichere Orte für 

Kinder“ 

 

- Meldung an das Niedersächsische Landesjugendamt (§ 47.1 SGB VIII) 

(Meldebogen des Niedersächsischen Landesjugendamtes) 

- Meldung an den Fachdienst Kinder, Jugend und Familie Stadt SZ 

Klärendes Gespräch der Einrichtungsleitung mit 

Eltern im Dissenz  

(unterschriebenes Gesprächsprotokoll) 

 

Strukturen und 

Räumlichkeiten 

 

Ggf. Informationen zu Handlungsschritten melden 

Ggf. Sofortmaßnahmen zum Schutze des Kindes Ggf. Gespräch der Einrichtungsleitung mit der 

„beschuldigten“ Fachkraft 

I1 

I2 
Klärendes Gespräch der Einrichtungsleitung 

mit Eltern im Konsens (unterschriebenes 

Gesprächsprotokoll,  

kein weiterer Handlungsbedarf) 

Beschwerdemanagement 

mailto:FachberatungKinderschutz@stadt.salzgitter.de

